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BEGRÜNDUNG 
 

zum Bebauungsplan  

1. Änd. "Süße Matten" 
mit örtlichen Bauvorschriften 

der Stadt Ettenheim,  OT Altdorf 
 
 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

 
 

 

Fertigung: ............  

Anlage: ................  

Blatt: ....................  
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1 Erfordernis der Planaufstellung 

Das Plangebiet liegt im Norden des Ortsteiles Altdorf östlich der B 3.  

Der Bebauungsplan „Steinröhre - Süße Matten“ aus dem Jahre 1964 wurde 
aus Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit durch Beschluss des Gemein-
derates vom 31.01.2012 aufgehoben. Für das Plangebiet galt ab diesem Zeit-
punkt die Regelung gemäß § 34 BauGB, bei der für die Beurteilung ein fakti-
sches Gewerbegebiet angenommen wurde. Mit dem Bebauungsplanes „Süße 
Matten“ (rechtskräftig seit 28.01.2016) wurden nur Regelungen zur Art der 
baulichen Nutzung, insbesondere auch zu Einzelhandelsbetrieben, getroffen. 

Seit 08.03.20218 ist der B-Plan „Auf den süßen Matten“ rechtskräftig, der 
Süße Matten“ umfasst. 

Mit der 1. Änd. des B-Planes „Süße Matten“ wurden nun die durch den B-Plan 
„Auf den süßen Matten“ überlagernden Flächen im Nordwesten des B-Planes 
„Süße Matten“ herausgenommen. Darüber hinaus wurde einer Feinsteuerung 
bezüglich der Art der Nutzung vorgenommen (Anlagen für soziale Zwecke sind 
unzulässig) sowie eine örtliche Bauvorschrift zu Werbeanlagen aufgenommen 
(siehe auch städtebauliches Konzept). 

Darüber hinaus werden keine weiteren Festsetzungen getroffen, so dass es 
sich um einen einfachen B-Plan gemäß § 30 Absatz 3 BauGB handelt, deren 
Bauvorhaben mit Ausnahme der Art der Nutzung nach § 34 BauGB zu beur-
teilen sind. 

2. Verfahren 

2.1 Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 BauGB, da sich durch die Aufstellung des B-Planes in einem Gebiet nach 
§ 34 BauGB der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung 
ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert (hier Gewerbe-
gebiet) und  

 die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet o-
der begründet wird und 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-
stabe b BauGB genannten Schutzgüter bestehen 

2.2 Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wurde von der förmlichen frühzeitigen Unter-
richtung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen und diese gemein-
sam mit der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

Von der Durchführung der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2  
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind 
wird abgesehen. 
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3. Übergeordnete Planungen 

3.1 Regionalplan 

Das Plangebiet ist von keinen regi-
onalplanerischen Restriktionen be-
troffen. 

In der Nähe befindet sich westlich 
und nördlich ein regionaler Grün-
zug. 

 

3.2 Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im rechtswirksa-
men Flächennutzungsplan der Ver-
waltungsgemeinschaft Ettenheim 
als gewerbliche Baufläche darge-
stellt.  

Der Bebauungsplan ist somit gemäß 
§ 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt und bedarf 
somit keiner Genehmigung durch 
das Landratsamt.  
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4 Geltungsbereich 

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca. 11,22 ha (ursprünglicher 
B-Plan „Süße Matten“ 11,75 ha). Es wird begrenzt im Westen und Nordosten 
durch landwirtschaftliche Flächen, im Nordwesten durch den B-Plan „Auf den 
Süßen Matten“ im Osten durch die Bundesstraße B 3 sowie im Süden durch 
die nördliche Bebauung entlang der Orschweierer Straße. Die Abgrenzung 
kann dem untenstehenden Übersichtplan entnommen werden. 

Die Erschließung erfolgt von Süden abbiegend von der Bundesstraße B 3  
über die Orschweierer Straße in die durch das Plangebiet verlaufende Indust-
riestraße ins Plangebiet sowie von Osten abbiegend von der Bundesstraße  
B 3 direkt in die Industriestraße. 

Der Geltungsbereich wurde gegenüber der rechtskräftigen Fassung des B-
Planes „Süße Matten“ im Nordwesten um den Bereich reduziert (-0,53 ha), der 
durch den rechtskräftigen B-Plan „Auf den Süßen Matten“ erfasst wird (siehe 
untenstehenden Übersichtsplan).  
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5 Städtebauliches Konzept 

Im Plangebiet wird lediglich die Art der Nutzung (Gewerbegebiet) festgesetzt. 
Damit handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 
BauGB, was zur Folge hat, dass ein Bauvorhaben mit Ausnahme der Art der 
Nutzung nach § 34 BauGB beurteilt wird.  

Der Ausschluss von Nutzungen im Gewerbegebiet (Tankstellen, Anlagen für 
kulturelle und kirchliche Zwecke, Hotels umnd sonstige Beherbergungsbe-
triebe, Ferienwohnungen jeglicher Art sowie Vergnügungsstätten) stehen vor 
dem Hintergrund der insgesamt begrenzten Gebietsgröße und der damit ver-
bundenen Absicht, im Baugebiet entsprechend der bisherigen Nutzung in den 
jeweiligen Bereichen eine gewerbliche zu ermöglichen.  

Neu ist mit der Änderung die Unzulässigkeit von Anlagen für soziale Zwecke. 

Für die hier ausgeschlossenen Nutzungen stehen im Stadtgebiet an anderer 
Stelle Flächen zur Verfügung, die im Hinblick auf die angesprochenen Aspekte 
eine deutlich bessere Eignung aufweisen. 

Einrichtungen wie Animierlokale, Nachtbars und vergleichbare Einrichtungen 
u.s.w. sind nicht Bestand des Gewerbegebietes um einen Trading-Down-Ef-
fekt des Gebietes zu verhindern, dem als zukünftigen auch wohnbaulichen 
Entwicklungsbereich eine besondere Bedeutung zukommt. 

Einzelhandel 

Unzulässig sind im Plangebiet auch Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrele-
vanten Sortimenten gemäß nachfolgender Sortimentsliste (aus „Zentrenkon-
zept Einzelhandel Ettenheim“ 08/2010). 

 

Ausnahmsweise zulässig ist jedoch der Verkauf von auf dem Grundstück produ-
zierten Waren aus dem zentrenrelevanten Sortimentsbereich auf einer Fläche 
von nicht mehr als 10 % und max. auf 250 m² der Produktionsfläche möglich. 
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Redaktionelle sind gemäß der aktuellen Fassung des § 8 Abs. 2 BauNVO auch 
Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie 
oder Windenergie zulässig 

Gewässerrandstreifen 

Im Rahmen der Baugenehmigung muss entlang des Kapuzinergrabens, der 
von Nord nach Süd durch das Planungsgebiet verläuft, entsprechend § 29 
Abs. 1 Wassergesetz Baden-Württemberg vom 03.12.2013 ein Gewässer-
randstreifen von beidseitig 5 m, gemessen ab Böschungsoberkante freigehal-
ten werden. 

Örtliche Bauvorschrift Werbeanlagen 

Mit der neuen örtliche Bauvorschrift zu Werbeanlagen bezüglich der Unzuläs-
sigkeit von Fremdwerbung sind nur Werbeanlagen von den auf dem jeweiligen 
Grundstück ansässigen Betrieb am Gebäude selbst oder auf dem Grundstück 
zulässig. Zulässig sind dabei Werbeanlagen auch für ein Sortiment, das einen 
Bezug zur Hauptnutzung des Betriebes hat. Auch greift die Zulässigkeit nur für 
Werbeanlagen auf bereits bebauten Grundstücken. 

Durch die Festsetzung soll verhindert werden, dass auf den Grundstücken 
Werbeanlagen errichtet werden, die keinen Bezug zur Nutzung des jeweiligen 
Betriebes haben. 

§ 34 BauGB 

Weitere Planungsrechtliche Festsetzungen (über die Art der Nutzung hinaus) 
bzw. Örtliche Bauvorschriften (über die zu Werbeanlagen hinaus) werden nicht 
getroffen. Deren Zulässigkeit richtet sich daher nach § 34 BauGB. 
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6 Umweltbelange 

Auf eine Umweltprüfung wird verzichtet, da 

 sich durch die Änderung des B-Planes in einem Gebiet nach § 34 BauGB 
der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebende 
Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert (hier Gewerbegebiet) 

 das Vorhaben nicht UVP-pflichtig ist (auch keine Vorprüfung) 

 keine Beeinträchtigung gemeinschaftlicher Schutzgebiete vorliegen 

 offensichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen gegeben sind. 

6.1 Rechtliche Grundlagen 

6.1.1 Europäisches Netz "Natura 2000" 

Gemäß FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Richtlinie ist für Vorhaben, die ein beson-
deres Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen können, eine Prüfung auf Ver-
träglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen durchzu-
führen (§ 34 (1) und (2) BNatSchG). 

Gemäß kartographischer Darstellung der Gebietsmeldungen für Baden-Würt-
temberg nach der FFH-Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie vom Minis-
terium Ländlicher Raum liegen für den Vorhabensbereich derzeit keine Hin-
weise auf das Vorkommen eines gemeldeten oder in Meldung befindlichen 
FFH- oder Vogelschutzgebietes bzw. von Flächen, die diesbezüglich die fach-
lichen Meldekriterien erfüllen, vor.  

Eine Beeinträchtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes "Natura 2000" 
ist durch das Vorhaben somit nicht zu erwarten. Weitergehende Prüfungen im 
Sinne des § 34 BNatSchG sind nicht erforderlich. 
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6.1.2 Sonstige Schutzgebiete 

(Siehe Kartenausschnitt LUBW - Abfrage Februar 2025) 

Legende:  = erheblich  = nicht erheblich / = keine Wirkung/nicht betroffen 

FFH-Gebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG 
Name / Nr.:  

/ 

FFH-Mähwiese, gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie 
Name / Nr.:  

/ 

EG-Vogelschutzgebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG 
Name / Nr.:  

/ 

Naturschutzgebiete gemäß § 23 des BNatSchG bzw. § 28 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 des BNatSchG  
Name / Nr.:  

/ 

Naturparke gemäß § 27 des BNatSchG bzw. § 29 des NatSchG 
Name / Nr.:  

/ 

Naturdenkmale gemäß § 28 des BNatSchG und § 30 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des BNatSchG und § 33 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30a des LWaldG 
Name / Nr.: 

/ 

Bodenschutzwald gemäß § 30 des LWaldG, Biotopschutzwald gemäß § 30a des LWaldG,  
Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 31 des LWaldG und Erho-
lungswald gemäß § 33 des LWaldG 

/ 

Waldschutzgebiete gemäß § 32 des LWaldG (Bannwald oder Schonwald) 
Name / Nr.: 

/ 

Biotopverbund / trockene, mittlere, feuchte Standorte gemäß § 21 des BNatSchG / 

Biotopverbund / Wildtierkorridor gemäß § 21 des BNatSchG / 

Streuobstbestand gemäß § 33a des NatSchG / 

Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete gemäß § 51-53 des WHG und § 45 des WG 
Name / Nr.: 

/ 

Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 und 78 des WHG und § 65 des WG / 

Risikogebiet gemäß § 78b des WHG  / 

Gewässerrandstreifen gemäß § 38 des WHG und § 29 des WG  

Kapuzinerbach und angrenzender Mattengraben,  
G.II. O.-von wasserwirtschaftlicher Bedeutung 

 

Freihaltung von Gewässern und Uferzonen gemäß § 61 des BNatSchG  (1. Ordnung) und 
§ 47 des NatSchG (1. und 2. Ordnung) 

/ 

Regionaler Grünzug, lt. RVSO / 

Grünzäsur, lt. RVSO / 

Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege, lt. RVSO  / 

Vorranggebiet zur Sicherung von Wasservorkommen, lt. RVSO  

Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz, lt. RVSO / 

Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe I, lt. Digitaler Flurbilanz Baden-Württemberg / RVSO  / 

Denkmale gemäß §§ 2 und 12 des DSchG (Denkmalschutzgesetzes), Gesamtanlagen nach 
§ 19 des DSchG sowie Grabungsschutzgebiete gemäß § 22 des DSchG 

/ 
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6.2 Abschätzung der Umwelterheblichkeit 

Fachliche Prüfung 

Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Boden 

 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf [  ] ja [x] nein*1 

 Speicher, Filter und Puffer für Schadstoffe [  ] ja [x] nein*1 

 Lebensgrundlage / Lebensraum / Standort für Kul-
turpflanzen bzw. für natürliche Vegetation 

[  ] ja [x] nein*1 

 Archiv der Natur- und Kulturgeschichte [  ] ja [x] nein 

*1  Da nur Festsetzungen zur Art der Nutzung ergänzt werden sowie eine örtliche Bauvorschrift zu Werbeanlagen 
aufgenommen wird, kommt es durch die Bebauungsplanänderung zu keiner Neuversiegelung. 

Grundwasser 

 Neubildung [  ] ja [x] nein*2 

 Dynamik (Strömung, Flurabstand) [  ] ja [x] nein*2 

 Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [  ] ja [x] nein*2 

*2   Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser sind nicht gegeben. 
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Oberflächengewässer 

Name: Kapuzinerbach und angrenzender Mattengraben,  
G.II. O.-von wasserwirtschaftlicher Bedeutung 

 Struktur (Aue, Ufer, Gewässerbett) [  ] ja [x] nein*3 

 Dynamik (Strömung, Hochwasser) [  ] ja [x] nein*3 

 Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [  ] ja [x] nein*3 

*3  Da nur Festsetzungen zur Art der Nutzung ergänzt werden sowie eine örtliche Bauvorschrift zu Werbeanlagen 
aufgenommen wird, kommt es bei Einhaltung eines Gewässerrandstreifens nach § 29 WG zu keiner Beein-
trächtigung.  

Luft/Klima 

 Luftqualität [  ] ja [x] nein*4 

 Kaltluftentstehung und –bahnen [  ] ja [x] nein*4 

 Besonnung und Reflektion (Temperatur/Bioklima) [  ] ja [x] nein*4 

*4  Da nur Festsetzungen zur Art der Nutzung ergänzt werden sowie eine örtliche Bauvorschrift zu Werbeanlagen 
aufgenommen wird, kommt es durch die Bebauungsplanänderung zu keiner Neuversiegelung und somit zu 
keinen negativen Auswirkungen auf das Klima. 

Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 

 Biotoptypen: Straßen, Gebäude, Hofflächen,  
Gärten 

vermutlich relevante Tierarten: nicht bekannt 

 

[  ] ja 

 

[x] nein*5 

*5  Da nur Festsetzungen zur Art der Nutzung ergänzt werden sowie eine örtliche Bauvorschrift zu Werbeanlagen 
aufgenommen wird, ergeben sich keine Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Viel-
falt. 

Landschafts-/Ortsbild 

 Eigenart / Historie des Orts- bzw. Landschafts-bil-
des 

[  ] ja [x] nein*6 

 Vielfalt und Naturnähe [  ] ja [x] nein*6 

 Zugänglichkeit, Erreichbarkeit, Betretbarkeit, Er-
lebbarkeit 

[  ] ja [x] nein*6 

*6  Aufgrund der fast vollständigen Bebauung des Plangebietes ist eine Veränderung des Landschafts- bzw. Orts-
bildes im  Zusammenhang mit der Bebauungsplanänderung nicht gegeben. 

Mensch    

Lärm Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
im Hinblick auf die Lärmsituation der Umgebung 
haben (Straßenverkehr, Flugverkehr, Freizeitlärm 
etc.)? 

[  ] ja [x] nein 

 Sind Probleme im Hinblick auf die Lärmsituation 
innerhalb des Bebauungsplanes zu erwarten? 

[  ja [x] nein 

Lufthygiene Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
im Hinblick auf die lufthygienische Situation der 
Umgebung (Luftverunreinigungen durch Partikel 
(z.B. Staub und Ruß), Gase (z.B. Kohlenmonoxid, 
Stickstoffoxide, Schwefeldioxid) oder Gerüche – 
Quellen: Wald, Landwirtschaft, Industrie, Ge-
werbe, Verkehr etc.) haben? 

[  ] ja [x] nein 

 Sind innerhalb des Bebauungsplanes Probleme 
im Hinblick auf die lufthygienische Situation zu er-
warten? 

[  ] ja [x] nein 
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 
Erschütterun-
gen 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
auf die Umgebung aufgrund von erzeugten Er-
schütterungen (Industrieverfahren,  Verkehr etc.) 
haben? 

[  ] ja [x] nein 

 Sind innerhalb des Bebauungsplanes Probleme 
mit erzeugten/vorhandenen Erschütterungen zu 
erwarten? 

[  ] ja [x] nein 

Elektromagne-
tische Felder 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
(z.B. Reizströme bei niederfrequenten Feldern, 
Wärmewirkungen bei hochfrequenten Feldern, 
Lichtverschmutzungen wie Blendung und Aufhel-
lung) auf die Umgebung aufgrund von erzeugten 
elektromagnetischen Feldern (z.B. durch Hoch-
spannungsleitungen und Sendeanlagen) haben? 

[  ] ja [x] nein 

 Sind innerhalb des Bebauungsplanes Probleme 
mit erzeugten/vorhandenen elektromagnetischen 
Feldern zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein 

 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes "Süße Matten" hat zum Ziel die Art der 
Nutzung zu ergänzen sowie eine örtliche Bauvorschrift zu Werbeanlagen auf-
zunehmen. Es ist daher durch die Bebauungsplanänderung mit keinen erheb-
lichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter zu rechnen.  

6.3 Naturschutzrechtliche Eingriffs- und Ausgleichsregelung  

Die naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsregelung nach § 1a BauGB 
i.V.m. § 18 BNatSchG hat das Anliegen, erhebliche und nachhaltige Beein-
trächtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes, die durch Eingriffe in Natur und Landschaft verursacht werden 
zu vermeiden, zu minimieren bzw. ggf. durch Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 
zu kompensieren. 

§ 18 BNatSchG ist nur dann anzuwenden, wenn durch die Bauleitplanung Ein-
griffe in Natur und / oder Landschaft vorbereitet werden. 

Im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB ist dies nicht der Fall, da mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes keine konkrete Überbauung der Flächen 
neu ermöglicht wird, sondern vielmehr eine Bebauung der Grundstücke nach 
§ 34 BauGB erfolgt.  

Durch das Vorhaben wird die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das 
Landschaftsbild weder erheblich noch nachhaltig beeinträchtigt. 
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6.4 Artenschutz 

Nach § 44 BNatSchG (2010) besteht ein Zugriffsverbot für besonders ge-
schützte Arten. Dies sind die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie sowie die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

Relevanzprüfung 

Da durch die 1. Änd. des B-Planes „Süße Matten“ die Art der Nutzung ergänzt 
wird sowie eine örtliche Bauvorschrift zu Werbeanlagen aufgenommen wird, 
ergeben sich keine Veränderungen, die einer artenschutzrechtlichen Prüfung 
bedürfen. Die Durchführung von tierökologischen Untersuchungen für eine 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) sind daher im Rahmen der Be-
bauungsplanänderung nicht erforderlich. 

Jedoch sind bei jedem Bauvorhaben, das nach § 34 BauGB zu beurteilen ist, 
artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen. 
Insbesondere ist dabei auf das bekannte Vorkommen von Mauereidechsen im 
Nordosten des Plangebietes (s. Artenschutzrechtlichen Vorprüfung zum B-
Plan. erstellt von Büro Ö:konzept vom 20.10.2015) zu achten.  
Im Rahmen von Baugenehmigungsverfahrens müssen in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörden beim Landratsamt Ortenaukreis ggf. arten-
schutzrechtliche Untersuchungen durchgeführt werden und bei nachgewiese-
nen Vorkommen Vermeidungs- oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) getroffen werden. 
Auf die Ausführungen der „Artenschutzrechtlichen Vorprüfung“ vom 
20.10.2015 wird verwiesen, die dem rechtskräftigen B-Plan "Süße Matten bei-
gefügt ist.  

6.5 Zusammenfassung 

Da es sich bei dem Bebauungsplan 1. Änd. "Süße Matten" um einen Bebau-
ungsplan im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB handelt und 

- das Vorhaben nicht UVP-pflichtig ist  

- keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Belange 
des Naturschutzes (FFH- und Vogelschutzgebiete und gemeinschaftlicher 
Schutzgebiete im Sinne des BNatSchG) erfolgt 

- offensichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen und Eingriffe auf die 
Schutzgüter entstehen  

 wurde auf die Ausarbeitung eines Umweltberichtes mit Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung verzichtet. 

Die Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung kam zu dem Ergebnis, dass sich 
keine Veränderungen, die einer artenschutzrechtlichen Prüfung bedürfen, er-
geben. Die Durchführung von tierökologischen Untersuchungen für eine spe-
zielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) sind daher im Rahmen der Bebau-
ungsplanänderung nicht erforderlich. Jedoch sind bei jedem Bauvorhaben, 
das nach § 34 BauGB zu beurteilen ist, artenschutzrechtliche Belange zu be-
rücksichtigen. Insbesondere ist dabei auf das bekannte Vorkommen von Mau-
ereidechsen im Nordosten des Plangebietes zu achten. Bei Nachweis der Art 
sind entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- oder vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) zur Vermeidung eines Verbotstatbe-
standes nach § 44 BNatSchG zu treffen. 
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7 Ver- und Entsorgung 

7.1 Wasserversorgung 

Die Versorgung erfolgt über das bestehende Leitungsnetz in den angrenzen-
den Straßen. 
Zuständig ist der Wasserversorgungsverband Südliche Ortenau. 

7.2 Abwasserentsorgung 

Das anfallende Schmutzwasser wird über das bestehende Leitungsnetz in den 
angrenzenden Straßen teilweise noch im Mischsystem abgeleitet. Die Stadt 
ist bestrebt, den Gesamtbereich über ein Trennsystem zu entwässern. 
Zuständig ist der Abwasserzweckverband Südliche Ortenau. 

7.3 Stromversorgung 

Die Stromversorgung kann mit Anschluss an das bestehende Kabelnetz 
durchgeführt werden. 

7.4 Altlasten 

Im Plangebiet befinden sich nach Angabe des Amtes für Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz beim Landratsamt 10 Altstandorte : 

 
1. Industrie- und Gewerbestandort „GWSF Fa. Lohoff“, Industriestraße 

10, Flst.- Nr. 2429/6, Obj.- Nr. 05002  
Die Fläche wurde nach Durchführung von Erkundungs- und Sanierungs-
maßnahmen am 17. Juni 1994 beim Landratsamt Ortenaukreis, Amt für 
Wasserwirtschaft und Bodenschutz, auf dem Beweisniveau „BN 5“, hin-
sichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfads „Boden – Grundwas-
ser“ in „B = Belassen zur Wiedervorlage“, Kriterium „Entsorgungsrelevanz“ 
eingestuft.  
Die Einstufung in „Belassen zur Wiedervorlage“ bedeutet, dass vorbehalt-
lich der derzeitigen Nutzung der Grundstücke, kein weiterer Handlungsbe-
darf besteht. Bei einer Änderung von bewertungsrelevanten Sachverhal-
ten (Neubebauung, Entsiegelung, Nutzungsänderung, Abriss) ist jedoch 
über das weitere Verfahren erneut zu entscheiden.  

 
2. Altstandort „Schreinerei Thome“, Industriestraße 14, Flst.-Nr. 2450/1, 

Obj.-Nr. 02660  
Die Zimmerei wurde von 1987 bis 1993 betrieben.  
Auf der Grundlage der Erhebungsunterlagen wurde der Altstandort am 25. 
Juni 1997 bewertet und auf Beweisniveau „BN 1“ hinsichtlich des bewer-
tungsrelevanten Schutzgutes „Grundwasser“ in  
„A = Ausscheiden und Archivieren“ eingestuft. Dies bedeutet, die Flächen 
scheiden aus der Altlastenbearbeitung aus und werden beim Landratsamt 
Ortenaukreis – Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz – zur Dokumen-
tation der erfolgten Bearbeitung archiviert.  
Mit der Archivierung wird belegt, dass im Rahmen der systematischen Alt-
lastenbearbeitung derzeit ein Altlastenverdacht bzw. eine Altlast ausge-
schlossen werden konnte.  
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3. Altstandort „Gipser- und Stukkateurbetrieb“, Industriestraße 13, Flst.-
Nr. 2429/1, Obj.-Nr. 06716  
Das Gewerbe wurde von 1974 bis 2009 betrieben.  
Auf der Grundlage der Erhebungsunterlagen wurde der Altstandort am 25. 
Juni 1997 bewertet und auf Beweisniveau „BN 1“ hinsichtlich des bewer-
tungsrelevanten Schutzgutes „Grundwasser“ in „A = Ausscheiden und Ar-
chivieren“ eingestuft. Dies bedeutet, die Flächen scheiden aus der Altlas-
tenbearbeitung aus und werden beim Landratsamt Ortenaukreis – Amt für 
Wasserwirtschaft und Bodenschutz – zur Dokumentation der erfolgten Be-
arbeitung archiviert.  
Mit der Archivierung wird belegt, dass im Rahmen der systematischen Alt-
lastenbearbeitung derzeit ein Altlastenverdacht bzw. eine Altlast ausge-
schlossen werden konnte.  

 
4. Altstandort „Pelzreinigung Fa. Profi-Clean“, Industriestraße 6, Flst.- 

Nrn. 2720 und 2731, Obj.- Nr. 01082  
Die Grundstücke wurde nach Durchführung von Erkundungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen am 21. März 2006 beim Landratsamt Ortenaukreis, Amt 
für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, auf dem Beweisniveau „BN 5“, hin-
sichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfads „Boden – Grundwas-
ser“ in „B = Belassen zur Wiedervorlage“, Kriterium „Entsorgungsrelevanz“ 
eingestuft.  
Die Einstufung in „Belassen zur Wiedervorlage“ bedeutet, dass vorbehalt-
lich der derzeitigen Nutzung der Grundstücke, kein weiterer Handlungsbe-
darf besteht. Bei einer Änderung von bewertungsrelevanten Sachverhal-
ten (Neubebauung, Entsiegelung, Nutzungsänderung, Abriss) ist jedoch 
über das weitere Verfahren erneut zu entscheiden.  
Die Einstufung in „B = Belassen zur Wiedervorlage“ bedeutet, dass, vor-
behaltlich der derzeitigen Nutzung des Grundstückes, kein weiterer Hand-
lungsbedarf besteht und eine weitere Bearbeitung nur in Betracht kommt, 
wenn sich bewertungsrelevante Sachverhalte ändern (z. B. Entsiegelung, 
Erdarbeiten, Nutzungsänderung).  
Die Einstufung in „Belassen zur Wiedervorlage“ ist demzufolge nicht 
gleichbedeutend mit der Feststellung der Schadstofffreiheit.  

 
5. Altstandort „Elektroapparatebau Martin“, Industriestraße 3, Flst.- 

Nrn. 2711/1, 2711/2 und 2711/3, Obj.- Nr. 02658  
Das Gewerbe wurde von 1956 – 1988 betrieben.  
Der Altstandort wurde auf Grundlage von Ergebnissen einer „Orientieren-
den Untersuchung“ (Technische Altlastenerkundung) bei einer Altlasten-
bewertungskommissionssitzung am 25. Januar 1999 beim Landratsamt 
Ortenaukreis – Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz – auf Beweis-
niveau „BN 2“ hinsichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfades „Bo-
den-Grundwasser“ in „B = Belassen zur Wiedervorlage“ (Kriterium Entsor-
gungsrelevanz) eingestuft.  
Eine Einstufung in „Belassen zur Wiedervorlage“ bedeutet, dass derzeit 
kein weiterer Handlungsbedarf besteht, jedoch bei einer Änderung von be-
wertungsrelevanten Sachverhalten über das weitere Verfahren erneut zu 
entscheiden ist.  
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6. Altstandort „Schlosserei Brettschneider“, Industriestraße 11, Flst.-Nr. 
2429/7, Obj.-Nr. 02659  
Die altlastenrelevante Nutzung fand von 1974 bis 2001 statt.  

 
7. Altstandort „Fabrik für Holzuhrengehäuse Ernst“, Industriestraße 20, 

Flst.-Nr. 2429/2, Obj.-Nr. 02661  
Die altlastenrelevante Nutzung fand von 1973 bis 1986 statt.  
Die Altstandorte (1.6 und 1.7) wurden auf der Grundlage der Erhebungs-
unterlagen der „Flächendeckenden Historischen Erhebung altlastverdäch-
tiger Flächen im Ortenaukreis“ sowie erfolgter Fortschreibung (1. Flächen-
deckende Historische Nacherhebung altlastverdächtiger Flächen im Or-
tenaukreis) bei einer verwaltungsinternen Bewertung am 29. November 
2007 beim Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft und Bo-
denschutz, auf dem Beweisniveau „BN 1“, hinsichtlich des bewertungs-re-
levanten Wirkungspfads „Boden – Grundwasser“ in „B = Belassen zur Wie-
dervorlage“, Kriterium „Anhaltspunkte; derzeit keine Exposition“ eingestuft.  
Die Einstufung in „Belassen zur Wiedervorlage“ bedeutet, dass vorbehalt-
lich der derzeitigen Nutzung der Grundstücke, kein weiterer Handlungsbe-
darf besteht. Bei einer Änderung von bewertungsrelevanten Sachverhal-
ten (Neubebauung, Entsiegelung, Nutzungsänderung, Abriss) ist jedoch 
über das weitere Verfahren erneut zu entscheiden.  

 
8. Altstandort „Eisen- und Metallbau Schmalzhaf“, Industriestraße 2, 

Flst.-Nrn. 2707 und 2708, Obj.-Nr. 02657  
Die altlastenrelevanten Nutzungen fanden von 1959 bis 2009 statt.  

 
9. Altstandort „Leichtmetallbau Fa. Schmalzhaf“, Industriestraße 15, 

Flst.-Nr. 2690, Obj.-Nr. 05903  
Die altlastenrelevante Nutzung fand von 1962 bis 2007 statt.  

 
10. Altstandort „Caravan- und Freizeitcenter Ernst“, Industriestraße 20, 

Flst.-Nrn. 2429/19, 2429/20, 3439/21 und 2429/22, Obj.-Nr. 06717  
Die altlastenrelevante Nutzung fand von 1973 bis 2008 statt.  
Die Altstandorte (1.8-1.10) wurden auf der Grundlage von Erweiterten His-
torischen Erhebungen (ErHisten) nach erfolgter 2. Fortschreibung der Flä-
chendeckende Historische Nacherhebung altlastverdächtiger Flächen im 
Ortenaukreis bei einer Vorklassifizierung am 23. Oktober 2012 beim Land-
ratsamt Ortenaukreis – Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz – auf 
Beweisniveau „BN 1“ hinsichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfa-
des „Boden-Grundwasser“ in „OU = Orientierende Untersuchung“ einge-
stuft.  
Eine Einstufung in „OU = Orientierende Untersuchung“ bedeutet, dass 
eine Verunreinigung des Untergrundes bzw. Beeinträchtigung des Grund-
wassers aufgrund der Vornutzung nicht ausgeschlossen werden kann. Es 
besteht die Besorgnis, dass das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt ist 
oder künftig beeinträchtigt wird, wobei neben dem Schutz von Grundwas-
ser vor kontaminiertem Boden auch der Schutz der Gesundheit von Men-
schen auf kontaminierten Flächen zu beachten ist.  
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8 Flächenbilanz 

Gesamtfläche  ca. 11,22 ha   
 

9 Kostenschätzung 

Für die Stadt Ettenheim entstehen keine Kosten. Das Gebiet ist bereits er-
schlossen. 
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